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Zweiteilung des Vergaberechts

1. Wettbewerbsrecht = Gesetz gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen GWB

 nur 10-20% der Aufträge betroffen (2006)

2. Haushaltsrecht (Bund, Länder, 

Gemeinden)

 nur 11,6% der Aufträge betroffen (2005)



VERGABEVERFAHREN

§ 97 GWB  Allgemeine Grundsätze
(1) Öffentliche Auftraggeber beschaffen Waren, Bau- und Dienstleistungen nach Maßgabe der folgenden 

Vorschriften im Wettbewerb und im Wege transparenter Vergabeverfahren.

(2) Die Teilnehmer an einem Vergabeverfahren sind gleich zu behandeln, es sei denn, eine Benach-
teiligung ist auf Grund dieses Gesetzes ausdrücklich geboten oder gestattet.

(3) Mittelständische Interessen sind bei der Vergabe öffentlicher Aufträge vornehmlich zu berücksichtigen. 
Leistungen sind in der Menge aufgeteilt (Teillose) und getrennt nach Art oder Fachgebiet (Fachlose) 
zu vergeben. Mehrere Teil- oder Fachlose dürfen zusammen vergeben werden, wenn wirtschaftliche 
oder technische Gründe dies erfordern. Wird ein Unternehmen, das nicht öffentlicher Auftraggeber ist, 
mit der Wahrnehmung oder Durchführung einer öffentlichen Aufgabe betraut, verpflichtet der Auftrag-
geber das Unternehmen, sofern es Unteraufträge an Dritte vergibt, nach den Sätzen 1 bis 3 zu ver-
fahren.

(4) Aufträge werden an fachkundige, leistungsfähige sowie gesetzestreue und zuverlässige Unternehmen 
vergeben. Für die Auftragsausführung können zusätzliche Anforderungen an Auftragnehmer gestellt 
werden, die insbesondere soziale, umweltbezogene oder innovative Aspekte betreffen, wenn sie im 
sachlichen Zusammenhang mit dem Auftragsgegenstand stehen und sich aus der Leistungsbe-
schreibung ergeben. Andere oder weitergehende Anforderungen dürfen an Auftragnehmer nur ge-
stellt werden, wenn dies durch Bundes- oder Landesgesetz vorgesehen ist. 

(4a) Auftraggeber können Präqualifikationssysteme einrichten oder zulassen, mit denen die Eignung von 
Unternehmen nachgewiesen werden kann.

(5) Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt.

(6) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
nähere Bestimmungen über das bei der Vergabe einzuhaltende Verfahren zu treffen, insbesondere 
über die Bekanntmachung, den Ablauf und die Arten der Vergabe, über die Auswahl und Prüfung der 
Unternehmen und Angebote, über den Abschluss des Vertrages und sonstige Fragen des Vergabe-
verfahrens.

(7) Die Unternehmen haben Anspruch darauf, dass der Auftraggeber die Bestimmungen über das Verga-
beverfahren einhält.



Grundsätze des Vergaberechts

 Wettbewerbsgrundsatz

 Transparenzgebot

 Diskriminierungsverbot

 Mittelständische Interessen

 Fachkundig, leistungsfähig, zuverlässig, gesetzestreu

 Wirtschaftlichstes Angebot

 Öffentliche Auftraggeber (§ 98 GWB) = auch 

Bibliotheken 

 Nachprüfungsverfahren



Rechtsgrundlagen

EG-Richtlinien

 Richtlinie 2004/17/EG vom 31. März 2004

 Richtlinie 2004/18/EG vom 31. März 2004

GWB

 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen

Vergabeverordnung VgV
 Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge 2001/2013

VOL, VOB, VOF
 Verdingungsordnung für Leistungen, Teil A (2010)



§ 2 VgV Schwellenwerte

(1) Diese Verordnung gilt nur für Aufträge, deren geschätzter Auftragswert ohne 
Umsatzsteuer die Schwellenwerte erreicht oder überschreitet, die in Artikel 7 der 
Richtlinie 2004/18/EG des EuropäischenParlaments und des Rates vom 31. 
März 2004 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bau-
aufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge (ABl. L 134 vom 30.4.2004, 
S. 114, L 351 vom 26.11.2004, S. 44) in der jeweils geltenden Fassung fest-
gelegt werden (EU-Schwellenwerte). Der sich hieraus für zentrale Regierungs-
behörden ergebende Schwellenwert ist von allen obersten Bundesbehörden  
sowie allen oberen Bundesbehörden und vergleichbaren Bundeseinrichtungen 
anzuwenden. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie gibt die 
geltenden Schwellenwerte unverzüglich, nachdem sie im Amtsblatt der Euro-
päischen Union veröffentlicht worden sind, im Bundesanzeiger bekannt.

(2) Bei Auftraggebern nach § 98 Nummer 1 bis 4 des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen gilt für Aufträge, die im Zusammenhang mit Tätigkeiten 
auf dem Gebiet der Trinkwasser- oder Energieversorgung oder des Verkehrs 
(Sektorentätigkeiten) vergeben werden, die Sektorenverordnung vom 23. Sep-
tember 2009 (BGBl. I S. 3110).

(3) Diese Verordnung gilt nicht für verteidigungs- oder sicherheitsrelevante Aufträge 
im Sinne des § 99 Absatz 7 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen.



Schwellenwerte ab 2014



§ 3 VgV Schätzung der Auftragswerte

…
(3) Bei regelmäßig wiederkehrenden Aufträgen oder Daueraufträgen 

über Liefer- oder Dienstleistungen ist der Auftragswert zu schätzen

1. entweder auf der Grundlage des tatsächlichen Gesamtwertes ent-

sprechender aufeinander folgender Aufträge aus dem vorangegangen-

en Haushaltsjahr; dabei sind voraussichtliche Änderungen bei Mengen 

oder Kosten möglichst zu berücksichtigen, die während der zwölf 

Monate zu erwarten sind, die auf den ursprünglichen Auftrag folgen, 

oder

2. auf der Grundlage des geschätzten Gesamtwertes aufeinander 

folgender Aufträge, die während der auf die erste Lieferung folgenden 

zwölf Monate oder während des auf die erste Lieferung folgenden 

Haushaltsjahres, wenn dieses länger als zwölf Monate ist, vergeben 

werden.



Schwellenwerte ab 2014

 § 2 VgV >>> EU-Recht 

 Liefer- und Dienstleistungsaufträge      = 207.000,- €

 Liefer- und Dienstleistungsaufträge oberster und oberer 

Bundesbehörden    = 134.000,- €

 Bauaufträge           = 5.186.000,- €

 Schwellenwert = z.B. jährlicher Bibliotheksetat

 § 3 Abs. 3 VgV Gesamtwert für 12 Monate

 Schwellenwert & Auftragswert

 Oberhalb  = GWB, VgV, VOL

 Unterhalb = Haushaltsrecht, Rechtsprechung



Arten der Vergabe § 101 GWB

1. Öffentliche Ausschreibung = Regelfall, z.B. für 

öffentliche Auftraggeber vorgeschrieben

2. Nichtöffentliche Ausschreibung

3. Verhandlungsverfahren

4. Wettbewerblicher Dialog

 PLUS: Freihändige Vergabe (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 VOL/A)





 „Öffentliche Ausschreibung muss stattfinden.“(§ 3 Nr. 2 VOL/A)

 Ausnahme (§ 3 Nr. 2 VOL/A 2006):

• Natur des Geschäfts

• Besondere Umstände

 Freihändige Vergabe (§ 3 Nr. 4 k VOL/A 2006) :

 „wenn die Leistungen von Bewerbern angeboten werden, 

die zugelassenen, mit Preisabreden oder gemeinsamen 

Vertriebseinrichtungen verbundenen Kartellen angehören 

und keine kartellfremden Bewerber vorhanden sind.“

 Kartell = Ausschluß von Wettbewerb

 VOL/A betrifft Lieferungen oberhalb Schwellenwert



 „Vergabe von Aufträgen erfolgt in Öffentlicher Ausschrei-

bung“ (§ 3 Abs. 2 VOL/A 2009)

 In begründeten Ausnahmefällen (§ 3 Abs. 2 VOL/A 2009)

 Freihändige Vergabe möglich.

 Was ist ein Ausnahmefall?

 “Leistungen bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert 

von 500,- Euro (ohne Umsatzsteuer) können unter Be-

rücksichtigung der Haushaltsgrundsätze der Wirtschaft-

lichkeit und Sparsamkeit ohne ein Vergabeverfahren 

beschafft werden (Direktkauf).” (§ 3 Nr. 6 VOL/A 2009) 

 VOL/A betrifft Lieferungen oberhalb Schwellenwert





Bundeshaushaltsordnung 

§ 55 Öffentliche Ausschreibung

(1) Dem Abschluß von Verträgen über 
Lieferungen und Leistungen muß eine 
öffentliche Ausschreibung vorausgehen, 
sofern nicht die Natur des Geschäfts oder 
besondere Umstände eine Ausnahme 
rechtfertigen.

(2) Beim Abschluß von Verträgen ist nach 
einheitlichen Richtlinien zu verfahren. 



Haushaltsgrundsätzegesetz

§ 30 Öffentliche Ausschreibung

Dem Abschluß von Verträgen über 

Lieferungen und Leistungen muß eine 

öffentliche Ausschreibung vorausgehen, 

sofern nicht die Natur des Geschäfts oder 

besondere Umstände eine Ausnahme 

rechtfertigen.



LHO Thüringen

§ 55 Öffentliche Ausschreibung

Dem Abschluß von Verträgen über 

Lieferungen und Leistungen muß eine 

öffentliche Ausschreibung vorausgehen, 

sofern nicht die Natur des Geschäfts oder 

besondere Umstände eine Ausnahme 

rechtfertigen.



Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung  

ThürGemHV

§ 31 Vergabe von Aufträgen

(1) Der Vergabe von Aufträgen muss eine öffentliche Ausschrei-

bung vorausgehen, sofern nicht die Natur des Geschäfts oder 

besondere Umstände ein anderes Vergabeverfahren zulassen. 

Entsprechendes gilt für die Veräußerung oder die Überlassung 

der Nutzung von Gemeindevermögen.

(2) Bei der Vergabe von Aufträgen und dem Abschluss von Ver-

trägen sind die Verdingungsordnung für Bauleistungen, die 

Verdingungsordnung für Leistungen und die Verdingungs-

ordnung für freiberufliche Leistungen sowie die zum öffent-

lichen Auftragswesen ergangenen Richtlinien des Landes 

anzuwenden.



Fazit aus Rechtsgrundlagen:

 Vergabe öffentlicher Aufträge gesetzlich 

geregelt:

 EG-Richtlinien 2004/17(18)/EG vom 31. März 2004

 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen

 Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge 

 Verdingungsordnung für Leistungen, Teil A VOL/A

 Haushaltsrecht (Bund, Länder)

 Schwellenwert letztlich unmaßgeblich

 Pflicht zur Ausschreibung (Haushaltsrecht)

 Ausnahmen möglich



Bibliotheksalltag

 Regel: Lieferungen & Dienstleistungen z.B.

• Ausländische Bücher

• AV-Medien, CD, DVD

• Buchbinder

 = Ausschreibung vorgeschrieben (BHO/LHO)

 Ausnahme: Deutsche Bücher und Zeitschriften

 Gesetzliche Buchpreisbindung (BuchPrG vom 2. September 2002)

 Ausschreibung für preisbindungsgebundene Medien 

ist unwirtschaftlich = freihändige Vergabe möglich
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